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Vollzug der Handwerksordnung

Sehr geehrter Hen Gmell,

der Handwerkskammer für Oberfranken wurde mitgeteilt, dass Sie das Fotografenhandwerk

ausüben sollen.

Das Fotografenhandwerk ist ein zulassungsfreies Handwerk im Sinne der Handwerksordnung.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass derjenige, der den selbstständigen Betrieb eines zu-

lassungsfreien Handwerks oder eines handwerksähnlichen Gewerbes als stehendes Gewerbe

beginnt oder beendet, dies unvezüglich der Handwerkskammer, in deren Bezirk seine gewerbli

che Niederlassung Iiegt, anzuzeigen hat. Wer eine derartige Anzeige nicht vornimmt, handelt

ordnungswidrig i. S. d. S 118 Abs. 1 Nr. 1 Handwerksordnung. Diese Ordnungswidrigkeit kann

von der zuständigen KreisveMaltungsbehörde mit einer Geldbuße bis zu 1.000 € belegt werden.
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